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Uebersicht

der verschiedenen Zweige der Forstwirthschaft.

I. Die der Schweiz eigenthümlichen Verhältnisse, welche

auf den Zustand unserer Wälder eingewirkt und die größten

Schwierigkeiten einer bessern Forstwirthschaft besonders im

Hochgebirg geschaffen haben.
Die Alpenwälder als Schutzmittel gegen klimatische Ein-

flüsse und gegen verderbliche Naturereignisse. Die Entwal-
dung des Hochgebirgs. Der althergebrachte Betrieb der

'Alpenwirthschaft und Alpenforstwirthschaft. Das Gemeind-

eigenthum der Alpenweiden und Alpenwälder, die unbe-

schränkte Viehweide als wesentliche Ursachen dieser Entwal-
dung. Die Einfriedungen. Der Mangel an dauernden

Ansicdlungen auf den Kühalpen. Der Mangel eines tüch-

tigen Dienstpersonals der Forstpolizei und Forstwirthschaft
in den Alpenkantonen. Finanzielle Schwierigkeiten. Demo-
kratische Institutionen. Der theilweise Uebergang des Ge-
meindeigenthums der Alpen in Privateigenthum, als Beding
der Verbesserung der Alpen- und Alpenforstwirthschaft. Der
Streit der Klauen- und Hornmänner.

II. Die Naturgeschichte der einheimischen und fremden
unser Klima ausdauernden Waldbäume und Holzgewächse.
Die Grenze ihres Gedeihens auf dem Hochgebirg.

UI. Die Bewirthschaftung und Schlagführung in den

Wäldern des Hochgebirgs, des Mittelgebirgs, des Hügel-
und Flachlandes, im Falle der größte und werthvollste Holz-
ertrag der Zweck dieser Bewirthschaftung sein soll. Die
Hochwälder. Die Besaamungsschläge, die Kahlschläge, die

Plenterschlägc. Die Durchforstungen oder Ausputzhauungen.
Die Mittelwälder mit Oberholz. Die Ausschlagwälder ohne

Obcrholz. Die Vorwaldwirthschaft oder lichte Hochwälder
mit Schlagholz in den Zwischcnräumen. Vortheile und Nach-
theile des Uebergangs von einer Betriebsart zur andern.
Die Haubarkeit oder Schlagreife der Wälder.



IV. Die künstliche Waldkultur im Gegensatz der natür-
lichen Walvverjüngung. Die Saat. Die Pflanzung. Dichte,
lichte Kulturen. Die Bearbeitung und Düngung deö Wald-
bodens.

V. Tarationstheorien (deutsche) oder Versuche, den

Massenzuwachs der Wälder und ihren jährlichen nachhaltigen
Holzertrag zu berechnen. Irrthümer, welche diesen Theorien

zum Grunde liegen. Ob, in welchen Fällen 'und wie diese

Bestimmung versucht und nützlich wird.
VI. Die Waldwirthschaft, die neben dem Holzcrtrag

noch der Landwirthschaft, der Viehzucht, den Gewerben
dienen, dem Waldbesitzcr größere Geldeinnahmen gewähren soll.'

Die Waldweide, die mit einer guten Forstwirthschaft
verträglich ist, die bewaldeten Weiden (pài-g^os dmsizs),
ver Kopfholz- und Schneitelbaumbetrieb zur Futtergewin-
nung durch die Blätter, zur landwirthschaftlichen oder Weid-
benutzung in den Zwischenräumen; die Düngergewinnung
durch die Blätter und durch thcilweise Benutzung aufge-
häuftcr Dammerde. Die Bearbeitung deö Waldbodens. Der
Wechsel des Wald- und Feldbaues.' Der Waldbau für die

Gewerbe: Gerbestoffe, Farbstoffe, Seidenzucht, Kohlen,
Potasche,- Baumsäftc. Holzessig u. s. f.

VII. Staatswirthschaftliche Grundsätze, denen die Forst-
Verwaltung des Staats untergeordnet werden sollte.

Der Holzmangcl. Die hohen, die niedrigen Holzprcise.
Die freie Benutzung des Waldbodcns. Ausnahmen für das

Hochgebirg. Freier Verkauf der Waldprodukte und freie
Ausfuhr derselben. Ob niedrige Holzpreise den Wohlstand
heben, hohe Preise die Verarmung steigern.

Uebcrgang des Gemeinds-Waldeigenthums in Privat-
cigenthum. Ausnahmen und Bedinge dieses Uebcrgangs.

In welchen Fällen die Wälder freies Staatseigenthum sein

sollten.
Die althergebrachte Forstwirthschaft ohne Bodenkultur

und ohne wirthschaftlichc Auswahl in der Anzucht der nütz-

lichstcn Holzarten bietet der bedürftigen Bevölkerung sehr



wenige, oft während langen Zeiträumen keine Arbcits- oder

Erwerbsmittel dar; sie, diese Forstwirthschaft, ist in vielen

Gegenden Ursache größerer Volksarmuth oder Hemmniß der

industriellen Volksbildung geworden.
Kasthofer.

Nachricht
an die Mitglieder des schweizerischen Forstvereins.

Als Verhandlungsgegenstände für die im Monat Juni l. I.
in St. Gallen abzuhaltende Versammlung des schweizerischen

Forstvereines werden den Mitgliedern desselben vom unter-
zeichneten Konnte statutengemäß folgende Themata vorgelegt:

1) Auf welche Weise kann der Forstmann bei.immer
zunehmender Bevölkerung und damit wachsenden Ansprüchen

auf die Waldungen den Forderungen der Landwirthschaft
entsprechen, ohne den Holzwuchs zu schwächen?

2) Von welchem Standpunkte haben Laudesbehörden
die Bewirthschaftung der Waldungen in' ihrer Gesammtheit

zu betrachten? In welcher Beziehung .sollen sich dieselben

.in diese Wirthschaft einmischen, und dafür gesetzliche Be-
stimmungen vorschreiben?

3) Was für Grundsätze haben Regierungen in Än-
sehung der Ausrcutung und Vertheilung von Waldungen
zu befolgen? Und wie kann dadurch die Forstwirthschast
sowohl 'als die Landwirthschaft überhaupt gefördert werden?

4) Welches ist für Gemeinden oder Korporationen der

zweckmäßigste Waldwirthschaftsplan, wenn dessen spezielle Aus-
fiihrung meist unkundigen Leuten überlassen werden muß.?

5) In. welchen Fällen ist die natürliche Wieder-ver-

jüngung der künstlichen vorzuziehen? Und inwiefern läßt
sich ein gänzliches Abgehen von künstlicher Kultur durch

finanzielle Ersparnisse rechtfertigen?
6) Wie könnte dem bisherigen Mangel an Unterricht

im Forstwesen in Mehrerm abgeholfen werden?
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